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Aufgefordert, über dieſen Fall unſere Anſicht auszuſprechen,

können wir ui umhin, die Entſcheidung der Bezirkshauptmann—
ſchaft, dem nun einmal beſtehenden Aber für ſie allein maßgeben—
den Geſetze Mai 1868 5 entſprechend 3u nden Nach
Artikel des citirten Geſetzes u nämlich bei gemiſchten hen
die Eltern berechtigt, vor oder nach Abſchlu der Ehe das Rel
ligionsbekenntniß ihrer Kinder ur Ve 7⁷ a9 feſtzuſetzen Dieſer
Vertrag aber kommt nach 861 des allg ürg Geſetzbuches
ur den übereinſtimmenden Willen U E N hee Le

Stande Nach Artikel desſelben Geſetzes aber können Eltern,
die das Religionsbekenntniß der Kinder vertragsmäſſig 3u be
ſtimmen berechtigt ſind, alſo gemäß Artikel Eltern von Kin
dern Aaus gemiſ

en Ehen 0 ezügli jener Kinder
0 U n welche noch ni das lebente Lebensjahr zurückgeleg
haben Dieſes ech nun kann, ange beide Eltern Leben
ſind, abermal NMur ausgeü werden. X  Indem
nun un unſerm Falle die Eltern ſich dieſes Rechtes edient aben,
und ein Einſchreiten der Behörde gema Ttike nur bei Ver—
letzung der Beſtimmungen der Art und de Geſetzes Platz

reifen hat, Dar die Bezirkshauptmannſchaft allerdings außer
Lage, der on billigen Beſchwerde des Pfarramtes die gewünſchte
olge 3u 3e en.

AIV (Befreiung vom Gebührenäquivalent.) Bis⸗
her varen nach dem Geb

2

2

Geſetze vom 13 Dez 186
106 B. . Anm. e.) nur die Inhaber jener Beneficien, deren
reines Einkommen jährlich 315 ni überſteigt, von
der Entrichtung des Gebührenäquivalentes befreit. Na des
Geſetzes vom 1 4 Februar 1877 (R.⸗G.⸗Bl. Nor 98) aber wurde
das Ae frei 3u bleibende Einkommen vbon 315 auf
500— erhöht Der betreffende Paragraph lautet:

„Inhaber jener Benefizien, deren reines Einkommen 500
ni überſteigt, ſind von Entrichtung des Gebührenäquivalentes

perſönlich befreit; ieg jedoch die Ergänzung der Congrua einem
onde ob, ſo 22 4 das Aequivalent von Waf em on euirtehiente



13

faſ on 8 mäſſige Einkommen der meiſten Pfründen
überſteigt nicht den Betrag vbon 50  QO ſt. für ſie iſt alſo das
Lie eine nicht geringe Wohlthat. Im dieſer Wohlthat nun

theilhaftig 3u werden, iſt 8 aber nöthig, daß der Pfründenutz⸗
nießer ſofort enn tempelfreies) Geſuch an das ebühren—
bemeſſungsamt In inz folgenden nhd Ii

Wohllöbliches Gebührenbemeſſungsamt Linz.
Die gefertigte Pfründen⸗Verwaltung auf Grund des Ge

2 vom 15. Februar 1877 (R.⸗G.⸗Bl. Nr 98 das höfliche An⸗
ſuchen Abſchreibung des der 5fründe Kopfing laut beiliegenden
Zahlungsbogens zugemeſſenen Gebührenäquivalentes von jährlich
für —  —  — Jahre 1878, 1879 und 18809), da nach der Iu Abſchrift
anruhenden, vom Statthalterei-Rechnungs -Departement adjuſtirten
Pfründenfaſſion vom März 1868 das reine Jahreseinkommen den
etrag von 50 nicht überſteigt, und auch ſeit dieſer letzten Fa
tirung ein Zuwachs im Pfründenvermögen nicht vorgekommen —.

Kopfing, den
N Pfarrer.

Von auf  en! das entſprechende Rubrum.)
IÜlt ein Pfründeinhaber mit inem geringeren Einkommen

als 500 oder einem olchen dbon gerade 50 aus erſehen
ſchon die er ate de Gebührenäquivalentes pro 1878 beim

Steueramte bezahlt aben, Er unter Einem mit dem
obigen Abſchreibungsgeſuche an das Geb

en.⸗

mt auch
Aunt Veranlaſſung der Rückvergütung des beim Steueramte
N. indébite gezahlten Geb.⸗Aequiv. für da Jahr 1878 3
itten Der zweite des Geſetzes vom 15 Februar 1877
omm für dermalen nicht In Betracht, da der Religionsfond ohne—
hin Ergänzungen auf eine Congrua bon 315 und 420
leiſtet, welches Einkommen ehen vom Gebührenäquivalent
befreit iſt Anton Pinzger, Conſiſtorialſecretär.

1 Nach qu.
20 Das Geſetz gilt erſt vom Jahre 1878 2 im Jahre 1880 aber

erfolgt für das Dezennium eine Bemeſſung, bei welcher
für Pfründen ohnehin keine Vorſchreibung des Gebührenäquivalentes
ehr ſtattfinden wird.


